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Aufgrund der §§ 6 und 40 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Gemeindeordnung 
(NG0) in der Fassung vom 01. November 2006 (Nds. GVBI. S. 473) in Verbindung 
mit § 149 Abs. 4 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) in der Fassung 
vom 25.07.2007 (Nds. GVBI. S. 345) hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sit-
zung am 29. November 2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht

Für die in Anlage 1 bezeichneten Grundstücke wird die Abwasserbeseitigungspflicht 
auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke übertragen. Dies gilt nicht für die Be-
seitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms.

§ 2
Art der Abwasserbeseitigung

Die Nutzungsberechtigten der in Anlage 1 bezeichneten Grundstücke haben das auf 
dem jeweiligen Grundstück anfallende häusliche Schmutzwasser durch Kleinkläran-
lagen nach DIN 4261 zu beseitigen.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung der (Gemeinde Lehre gemäß § 149 Abs. 4 des Niedersächsischen Wasser-
gesetzes zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht, auf die Nutzungsberech-
tigten der Grundstücke vom 24. Januar 2002 außer Kraft.
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Anlage zur Satzung nach § 149 Abs. 4 NWG

lfd. 
Nr.

Grundstück Gemarkung Flur
Flurstücke

derzeitige Entsorgung zukünftige 
Entsorgung

Einleitstelle

1 Boimstorfer Straße 29
Lehre

9
492

Kleinkläranlage
Kleinkläranlage nach DIN 4261

Teichgraben
Flur 9, Flurstück 679/3

2 An der Mühle 1
Essenrode

5
53/3

geschlossene Grube
Kleinkläranlage nach DIN 4261

Grundwasser
Flur 5, Flurstück 53/3, 56/5

3 Alte Hauptstraße 21
Groß Brunsrode

6
145/3

Kleinkläranlage
Kleinkläranlage nach DIN 4261

Straßenseitengraben
Flur 6, Flurstück 195/1

4 Am Tierpark 3
Essehof

6
56/1, 56/3 Kleinkläranlage nach DIN 4261

Straßenseitengraben
Flur 6, Flurstück 98/4
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